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Auch war Hermann nicht der Mann, seine Gnadenbeweise aus purer

Gnade zu spenden. Als am 26. Februar 1384 alle Jnnung aufgehoben und Cassel

zu freiem Kauf und Verkauf den Fremden geöffnet wurde, da war wohl auch

das ausschließende Privileg der Bürger, allein die Stadt mit Bier zu versehen,

hinfällig geworden. Daß sie ein solches gehabt, erweist eine Urkunde des

Jahres 1381, laut deren der Bandgraf mit ihnen über die Höhe des Bierpreises

einig wird bezw. die bierbrauenden Bürger zu einem niedrigeren Preise ver

anlaßt. Am 30. Tlouember 1395 stellt nun Hermann der Bürgerschaft das

ausschließliche Privileg, Bier zu brauen und zu verschenken, wieder her und

verbietet die Einfuhr aller fremden Biere, es fei denn zum eigenen Gebrauch.

Allein er läßt für sich und seine Nachkommen versprechen, daß er für alle

Zeiten bei den Bürgern, wenn sie brauten, das Fuder Bier für 3 Pfund Pfennige

kaufen möge, so oft und so viel er dessen bedürfe. Das war eine sehr unleid

liche Bedingung, aus der bei dem allmählichen Steigen der Preise und der immer

komplizierter werdenden Hofhaltung, wo alle Hofbediensteten Speise und

Trank erhielten, den Bürgern eine stets drückender werdende Bast erwuchs,

 weshalb denn auch später einsichtigere und billiger denkende Kegenten die

Ablösung des Hofbieres und die Umwandlung in eine feste Geldabgabe ge

schehen ließen. Auch nicht genug damit, ließ unser Fürst sich dies Privileg

und die Vergehungen, die ein Teil der Bürger sich gegen ihn zuschulden

kommen lassen, mit einem erheblichen Geldgeschenk von 2500 Gulden ver

güten, — eine doppelte Ungerechtigkeit, einmal da jener Teil schon genug

gestraft war, sodann weil die Geldsteuer auch die nicht Beteiligten traf.

Mit dem neuen Jahrhundert mehren sich die Jnnungsbriefe. 1402 er

halten die Kaufleute und Gewandschneider, desgleichen die Schuster und

Böwer, 1403 die Bäcker und 1408 die Schmiede und anderen Feuerarbeiter

ihre neuen Verfassungen. Die Bestimmungen darin sind im allgemeinen noch

dieselben wie früher. Aber doch ein tiefgehender Unterschied zwischen einst

und jetzt! Denn nur noch vom Bandesherrn hängen von nun ab die Gilden

ab; der Stadt geschieht in allen Briefen keine Erwähnung mehr. Sie hat

weder einen Anteil an den Aufnahmegeldern noch an den Bußen, den ihr

zum dritten Teil doch noch der Schneiderinnungsbrief von 1388 beließ. lind

den Hansegreben wird — ein Zeichen der Macht und des Einflusses, den ihre

Gilde ehedem besessen hatte — untersagt, mehr als 60 Mitglieder aufzu

nehmen. Dazu darf keines eintreten ohne die ausdrückliche Genehmigung

des Bandesherrn.

Ob Handel und IVandel in jener Zeit der inneren und äußeren Kämpfe

viel gelitten haben, vermag niemand zu sagen. Mehr als einen vorübergehenden
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